
Allgemeine Liefer- und 
Verkaufsbedingungen

Allgemeine Liefer- und Verkaufsbedingungen der Gilgen Door Systems 
Austria GmbH zur Verwendung gegenüber Unternehmen, Körperschaften des 
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen, auf die keine 
Verbraucherschutzbestimmungen Anwendung finden
Unsere Lieferungen und Leistungen sowie ggf. unselbständig oder selbständig 
abgegebenen Garantien erfolgen gegenüber Unternehmen, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen, auch wenn wir im 
Einzelfall nicht besonders auf sie Bezug nehmen. Ihre Geltung kann nur durch 
ausdrückliche schriftliche Vereinbarung beim einzelnen Geschäftsabschluss 
ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen, insbesondere Einkaufsbedingungen des Bestellers, haben für unsere Liefe-
rungen und Leistungen keine Geltung. Sie verpflichten uns auch nicht, wenn 
wir ihnen im Einzelfall nicht besonders widersprechen; wir widersprechen 
ihnen hiermit. Spätestens mit der Bestellung der Ware oder Leistung gelten 
unsere Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen als angenommen.

1	 Umfang der Lieferpflicht
1.1	 Unsere Angebote sind, auch wenn sie auf Anfrage des Bestellers abgege-

ben werden, freibleibend. Ein rechtsverbindliches Vertragsverhältnis mit dem 
Besteller liegt grundsätzlich erst vor, wenn wir den Auftrag schriftlich bestä-
tigt haben, was auch durch Telefax, E-Mail oder computergeschrieben ohne 
Unterschrift geschehen kann, sofern unsere Urheberschaft feststeht. Glei-
ches gilt für Auftragsänderungen oder -ergänzungen. Für Umfang, Art und 
Zeitpunkt der Lieferung oder Leistungserbringung ist unsere Auftragsbestä-
tigung maßgebend.

1.2	 Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, Datenblätter, 
Abbildungen, Pläne usw. sind nur von untergeordneter Bedeutung und für 
die vertragliche Beschaffenheit der Lieferung oder Leistung nur dann maß-
geblich, soweit sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Die Unterla-
gen bleiben unser Eigentum; wir behalten uns sämtliche Rechte daran vor. 
Sie dürfen Dritten ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht 
zugänglich gemacht werden und sind uns auf Verlangen jederzeit unver-
züglich zurückzugeben.

1.3	 Wir behalten uns Konstruktionsänderungen vor. Unsere Kataloge und die 
im Internet veröffentlichten Angaben und Informationen werden ständig 
überarbeitet. Darin enthaltene Beschreibungen, Abbildungen und Zeich-
nungen sind unverbindlich und haben weder den Charakter einer Beschaf-
fenheitsangabe noch den einer Garantieerklärung.

1.4	 Abrufaufträge sind rechtzeitig und in vereinbarten Teilmengen abzurufen 
und abzunehmen. Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeit, Fer-
tigungslosgrößen und Abnahmeterminen können wir spätestens 3 Monate 
nach Auftragsbestätigung eine verbindliche Festlegung der Abnahme ver-
langen. Kommt der Besteller seiner Abnahmepflicht nicht innerhalb von 3 
Wochen nach, sind wir berechtigt, eine zweiwöchige letzte Nachfrist zu set-
zen und nach auch deren fruchtlosem Ablauf vom Vertrag zurückzutreten 
oder die Lieferung abzulehnen und bei Vorliegen der weiteren gesetzlichen 
Voraussetzungen Schadensersatz zu fordern.

2	 Garantien
2.1	 Sämtliche von uns vor Vertragsabschluss auf den Gegenstand der Lieferung 

oder Leistung abgegebenen Garantien werden gegenstandslos, sofern sie 
nicht im Vertrag selbst ausdrücklich bestätigt worden sind.

2.2	 Die Richtigkeit von uns vertraglich gewährter Garantien bezieht sich aus-
schließlich auf die Beschaffenheit der Sache im Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses.

3	 Preise
3.1	 Alle Preise sind grundsätzlich EURO-Preise und verstehen sich „netto“. Die 

gesetzliche Umsatzsteuer wird zusätzlich in der jeweils geltenden Höhe in 
Rechnung gestellt. 

3.2	 Die Preise gelten bei Inlandslieferungen ab Werk unversichert und ohne Ver-

packung sowie bei Auslandslieferungen frei österreichischer Grenze oder 
FOB österreichischen Luft- oder Seehafen, einschließlich exportmäßiger Ver-
packung und Transportversicherung. Die Kosten für die Aufstellung und/
oder Montage sind ebensowenig in den Preisen enthalten wie diejenigen 
für das Verpackungsmaterial bei Inlandslieferungen. Das Verpackungsmate-
rial wird dem Besteller zum Selbstkostenpreis berechnet. Sollten wir aus 
gesetzlichen Gründen zur Rücknahme des Verpackungsmaterials verpflich-
tet sein, trägt der Besteller die Kosten für den Rücktransport des Verpa-
ckungsmaterials.

3.3	 Änderungen des vereinbarten Entgelts nach oben oder unten durch uns 
sind zulässig, wenn Umstände, wie z.B. Materialkosten oder Lohnverände-
rungen, Änderungen öffentlicher Lasten usw. dies erfordern und die Liefe-
rung oder Leistung später als 4 Monate nach Vertragsabschluss erfolgen 
soll. Bei sonstigen Preiserhöhungen hat der Besteller für den Fall ein Rück-
trittsrecht, dass der Listenpreis erheblich stärker gestiegen ist als die allge-
meinen Lebenshaltungskosten. Lieferungen aus Anschlussaufträgen, die 
nach dem Zeitpunkt einer Preisänderung erfolgen, werden zu neuen Preisen 
berechnet, ohne dass dem Besteller ein Rücktrittsrecht zusteht.

4	 Lieferung, Vorarbeiten des Bestellers
4.1	 Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch 

nicht vor Klärung aller Einzelheiten der Auftragsausführung sowie nicht vor 
Eingang einer vereinbarten Vorauszahlung oder Materialbeistellung. Die Lie-
ferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf zum 
Versand gebracht oder abgeholt worden ist oder die Versandbereitschaft, 
falls die Absendung oder Abholung ohne unser Verschulden nicht erfolgt, 
mitgeteilt ist.

4.2	 Höhere Gewalt und andere von uns nicht verschuldete Ereignisse, die eine 
reibungslose Abwicklung des Auftrages in Frage stellen können, insbeson-
dere Lieferverzögerungen unserer Lieferer, Verkehrs- und Betriebsstörungen, 
Arbeitskämpfe, Werkstoff- oder Energiemangel, berechtigen uns, vom Ver-
trag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschie-
ben, ohne dass dem Besteller hieraus Ersatzansprüche erwachsen. Der 
Besteller kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder ob 
wir innerhalb einer angemessenen Frist den Vertrag erfüllen wollen. Erklären 
wir uns nicht innerhalb von zwei Wochen nach dem schriftlichen Verlangen 
der Erklärung, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten. Die vorbezeich-
neten Ereignisse oder Umstände sind von uns auch dann nicht zu vertreten, 
wenn sie während eines bereits vorliegenden Lieferverzuges eintreten.

4.3	 Im Falle eines durch uns verschuldeten Lieferverzuges ist uns schriftlich eine 
angemessene Nachfrist einzuräumen. Nach Ablauf dieser Frist kann der 
Besteller insoweit durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten, als 
die Ware nicht bis zum Ablauf der Frist versandbereit gemeldet oder ausge-
liefert ist. Lieferpflichten und Lieferfristen ruhen, solange der Besteller mit 
der Annahme oder sonstigen Verpflichtungen, insbesondere mit nicht uner-
heblichen Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist, ohne dass dadurch unsere 
Rechte aus dem Verzug des Bestellers berührt werden. Im Falle des Annah-
meverzuges geht auch die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer 
zufälligen Verschlechterung in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem 
er in Verzug gerät. Ab dem Zeitpunkt des Annahmeverzuges sind wir dazu 
berechtigt, vom Besteller angemessene und ortsübliche Lagerkosten für die 
Aufbewahrung des Vertragsgegenstandes, mindestens jedoch € 30,-- für 
jeden Quadratmeter an Lagerfläche pro angefangene 30 Tage ab Verzugs-
eintritt zu verlangen oder den Vertragsgegenstand auf Kosten des Bestellers 
an einen Verwahrer zu übergeben. Die Übergabe des Vertragsgegenstandes 
an den Besteller darf von uns in diesem Fall bis zur vollständigen Bezahlung 
der eigenen oder dritten Lagerkosten verweigert werden, ohne dass hier-
durch Verzug eintritt.

4.4	 Die ursprünglich vereinbarte Lieferfrist ist aufgehoben, wenn und soweit 
eine Änderung der Bestellung erfolgt.

4.5	 Angemessene Teillieferungen sowie Abweichungen (max_ +1- 10 %) von 
den Bestellmengen sind zulässig, soweit diese unter Berücksichtigung der 
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Interessen des Bestellers für ihn zumutbar sind.
4.6	 Gewicht und Stückzahl der gelieferten Waren sind so, wie sie bei uns ermit-

telt wurden, für die Berechnung maßgeblich.
4.7	 Der Besteller ist verpflichtet, die notwendigen baulichen und technischen 

Voraussetzungen einer Installation und Montage des Liefergegenstandes 
auf eigene Kosten zu schaffen. Insbesondere bei elektrischen Zuleitungen 
hat er dafür zu sorgen, dass alle gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsre-
geln eingehalten sind.

5	 Versand
5.1	 Der Versand erfolgt grundsätzlich auf Gefahr des Bestellers von einem durch 

uns zu bestimmenden Ort aus.
5.2	 Versandart, Versandweg und Verpackung (bei Auslandslieferung) wählen 

wir, wenn hierüber nicht besondere Wünsche des Bestellers vorliegen, nach 
unserem freien Ermessen. Mehrkosten für Sonderwünsche des Bestellers 
gehen zu seinen Lasten. Wir übernehmen keine Verpflichtung für billigsten 
Versand.

5.3	 Wird der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert, 
so sind wir berechtigt, dem Besteller eine angemessene Abnahmefrist zu 
setzen und nach deren fruchtlosem Ablauf unverzügliche Abnahme sowie 
den Ersatz unseres Verzugsschadens zu verlangen.

6	 Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug
6.1	 Für die Bezahlung gelten die in unserer Auftragsbestätigung genannten 

Konditionen. Zahlungen für Inlandslieferungen sind grundsätzlich innerhalb 
von 30 Tagen ab Rechnungszugang ohne Abzug zu leisten. Der Besteller 
gerät 30 Tage nach Zugang der Rechnung ohne Mahnung in Verzug. 
Nebenleistungen, wie zB, Druckunterlagen, Werkzeuge, Arbeitsleistungen, 
Dienstleistungen, Fahrt- und Reisekosten usw. sind nach Zugang der Rech-
nung sofort ohne Abzug zu bezahlen. Zahlungen für Auslandslieferungen 
haben grundsätzlich durch unwiderrufliches, bestätigtes Akkreditiv zu 
erfolgen.

6.2	 Schecks werden nur unter üblichem Vorbehalt, Wechsel nur nach besonde-
rer Vereinbarung angenommen. Diskontspesen gehen zu Lasten des Bestel-
lers. Sie sind bei Begebung des Wechsels an uns zu entrichten. Bei Zah-
lungen aller Art gilt als Erfüllungstag der Tag, an dem wir über den Betrag 
verfügen können.

6.3	 Werden Zahlungen gestundet oder gerät der Besteller mit seinen Zahlungs-
pflichten in Verzug, so schuldet er ab dem Zeitpunkt der Vereinbarung bzw. 
dem Verzugseintritt Zinsen in Höhe von 9,2 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz; dadurch werden Ansprüche auf Ersatz nachgewie-
sener höherer Zinsen nicht beeinträchtigt. Die Geltendmachung weiteren 
Verzugsschadens behalten wir uns vor.

6.4	 Wird eine fällige Zahlung auch trotz einer von uns gesetzten Nachfrist nicht 
geleistet, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt und können bei 
Verschulden des Bestellers Schadensersatz verlangen. Der Schadensersatz 
beläuft sich auf 15 % des Listenpreises (ohne Umsatzsteuer) der bestellten 
Waren (Stornokosten), es sei denn, der Besteller weist nach, dass uns ein 
Schaden überhaupt nicht entstanden oder dieser wesentlich niedriger ist als 
die Stornokosten.

6.5	 Zur Aufrechnung mit Gegenansprüchen oder -rechten ist der Besteller nicht 
berechtigt, es sei denn, seine Forderungen oder Rechte sind von uns aner-
kannt, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt

6.6	 Wir sind berechtigt, auch in einer laufenden Geschäftsbeziehung alle unsere 
Forderungen unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener und 
gutgeschriebener Wechsel sofort fällig zu stellen, wenn der Besteller mit 
nicht unerheblichen Beträgen und nicht nur für kurze Zeit in Verzug gerät 
oder uns Umstände bekannt werden, die Anlass zur Annahme der Gefähr-
dung der Zahlungen geben und uns nicht auf Anforderung werthaltige 
Sicherheiten gestellt werden oder seine Liquidation beschlossen wird. Wir 
können außerdem die Weiterveräußerung und die Verarbeitung der gelie-
ferten Ware untersagen und deren Rückgabe oder die Übertragung des mit-
telbaren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten des Bestellers verlan-
gen und die Einzugsermächtigung gemäß Abschnitt 10.7. widerrufen. Der 
Besteller ermächtigt uns schon jetzt, in den genannten Fällen seinen Betrieb 
zu betreten und die gelieferte Ware wegzunehmen,

6.7	 Zahlungen werden grundsätzlich auf die älteste fällige Rechnung verrech-
net.

7	 Beanstandungen und Mängelrügen
7.1	 Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung oder 

Rügen wegen erkennbarer Mängel sind uns unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von 2 Wochen nach Empfang der Ware, schriftlich mitzuteilen. 
Andere Mängel sind uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 2 

Wochen nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.
7.2	 Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung von Beanstandungen oder Mängelrügen 

sind Mängelansprüche insoweit ausgeschlossen. Bei rechtzeitiger Mitteilung 
stehen dem Besteller die Mängelansprüche aus Abschnitt 8 zu.

7.3	 Bei Transportschäden ist uns vom Besteller eine bahn- oder postseitige Scha-
densfeststellung oder eine solche des Transporteurs zu beschaffen.

7.4	 Mängel eines Teils der gelieferten Waren berechtigen den Besteller nicht zur 
Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, dass eine Teillieferung 
für den Besteller kein Interesse hat.

8	 Mängelgewährleistung
8.1	 Bei Mängeln der Liefergegenstände sind wir innerhalb einer Gewährlei-

stungsfrist von 12 Monaten nach unserer Wahl zur Beseitigung der Mängel 
oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz län-
gere Fristen zwingend vorschreibt, insbesondere für Mängel bei einem Bau-
werk und bei einer Ware, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungs-
weise für ein Bauwerk verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht hat. Im Falle der Mängelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle 
zum Zwecke der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbe-
sondere Transport-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese 
nicht dadurch erhöhen, dass die Liefergegenstände an einen anderen Ort 
als den Erfüllungsort verbracht wurden.

8.2	 Zur Mängelbeseitigung hat der Besteller uns die nach unserem billigen 
Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile 
gehen in unser Eigentum über.

8.3	 Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, wir eine uns hierzu gestellte angemes-
sene Nachfrist verstreichen lassen, ohne neu zu liefern oder den Mangel zu 
beheben, oder wenn die Nacherfüllung unmöglich ist oder von uns verwei-
gert wird, hat der Besteller das Recht zum Rücktritt oder zur Minderung 
ebenso wie bei Unvermögen der Nacherfüllung durch uns.

8.4	 Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Mängel und / oder Schäden 
infolge natürlicher Abnutzung, ferner nicht auf Mängel und / oder Schäden, 
die infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Bean-
spruchung, ungeeigneter Verwendung, falscher Handhabung usw. sowie 
solcher Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, 
sofern die Schäden nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind.

8.5	 Der Anspruch auf Gewährleistung kann ohne unsere Zustimmung nicht auf 
Dritte übertragen werden.

8.6	 Bei seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß vorgenommenen Ände-
rungen oder Instandsetzungsarbeiten haften wir für die daraus entstehen-
den Mängel nicht. 

8.7	 Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich unsere Haftung auf die 
Abtretung der Gewährleistungsansprüche, die uns gegen den Lieferer des 
Fremderzeugnisses zustehen, es sei denn, dass die Befriedigung aus dem 
abgetretenen Recht fehlschlägt oder der abgetretene Anspruch aus anderen 
Gründen nicht durchgesetzt werden kann.

8.8	 Weitergehende Ansprüche des Bestellers gleichgültig aus welchen Rechts-
gründen gegen uns sind, soweit nachstehend nichts anderes geregelt ist, 
ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die 
nicht an der gelieferten Ware selbst entstehen und / oder bestehen (z.B. 
entgangener Gewinn, Folgeschäden, sonstige Vermögensschäden); diese 
Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit wir aufgrund Vorsatzes, grober 
Fahrlässigkeit oder aus einer Garantiezusage zwingend haften oder eine 
wesentliche Vertragspflicht verletzt ist sowie bei Verletzung von Leib, Leben, 
Körper oder Gesundheit.

8.9	 Bei fahrlässiger, aber nicht grob fahrlässiger Verletzung beschränkt sich 
unsere Haftung auf den Ersatz des typischen, vorhersehbaren Schadens.

8.10	 Die vorstehenden Bestimmungen gelten bei Lieferung anderer als der ver-
tragsmäßigen Ware entsprechend.

9	 Haftung, Verjährung
9.1	 Der Ausschluss und die Beschränkung unserer Schadensersatzpflicht, wie sie 

in Abschnitt 8.8. geregelt sind, gelten entsprechend auch für alle Fälle 
unserer Schadensersatzverpflichtung wegen Verletzung von Pflichten aus 
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnissen und 
aus unerlaubter Handlung. Hiervon unberührt bleiben Ansprüche gem. dem 
Produkthaftungsgesetz sowie wegen Leistungshindernis bei Vertragsschluss 
oder zu vertretender Unmöglichkeit. Diese Haftungsfreizeichnung gilt nicht, 
soweit wir aufgrund Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit oder aus einer Garan-
tiezusage zwingend haften oder eine wesentliche Vertragspflicht verletzt ist 
sowie bei Verletzung von Leib, Leben, Körper oder Gesundheit.

9.2	 Ist unsere Schadensersatzpflicht ausgeschlossen oder beschränkt, gilt dies 
ebenso für die persönliche Haftung unserer Organe, Mitarbeiter sowie Erfül-
lungs- oder Verrichtungsgehilfen.
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Verlangen nachzuweisen. Er tritt alle sich hieraus ergebenden Versiche-
rungsansprüche schon jetzt an uns ab und sind wir jederzeit befugt, die Ver-
sicherung von dieser Abtretung zu verständigen; wir nehmen die Abtretung 
an.

10.13	Die Geltendmachung unserer Eigentumsvorbehaltsrechte oder auch der 
Widerruf der hier erteilten Ermächtigungen gilt nicht als Rücktritt vom Ver-
trag. Wir sind dann berechtigt, die Vorbehaltsware selbst in Besitz zu neh-
men und sie, unbeschadet der Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen des 
Bestellers uns gegenüber, durch freihändigen Verkauf oder im Wege einer 
Versteigerung bestmöglich zu verwerten. Der Verwertungserlös wird dem 
Besteller nach Abzug der Kosten auf seine Verbindlichkeiten angerechnet. 
Ein etwaiger Überschuss ist ihm auszuzahlen.

10.14	Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht, in dessen 
Bereich sich die Ware beendet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentums-
vorbehalt oder der Abtretung in diesem Bereich entsprechende Sicherheit 
als vereinbart. Ist hierbei die Mitwirkung des Bestellers erforderlich, so hat er 
alle Maßnahmen zu treffen, die zur Begründung und Erhaltung solcher 
Rechte erforderlich sind.

11	 Besondere Bestimmungen für Software
11.1	 Im Verhältnis zum Besteller stehen uns an von uns hergestellter Software 

sämtliche Urheberrechte insbesondere i.S.d. §§ 40a bis 40e UrhG zu.
11.2	 Die Inanspruchnahme der von uns bereitgehaltenen Hotline-Leistungen 

durch den Besteller - ausgenommen im Falle der Geltendmachung eines 
Softwaremangels, für den gegen uns Mängelansprüche bestehen - ist von 
diesem zu den üblichen Beträgen gemäß unserer jeweils gültigen Preisliste 
gesondert zu vergüten.

12	 Rücknahme und Entsorgung von Altgeräten
12.1	 Der Kunde übernimmt die Pflicht, die gelieferte Ware nach Nutzungsende 

auf eigene Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu 
entsorgen. Der Kunde stellt Gilgen Door Systems von den Verpflichtungen 
nach § 10 Elektroaltgeräteverordnung (Rücknahmepflicht der Hersteller) 
und damit im Zusammenhang stehende Ansprüche Dritter frei.

13	 Sonstige Bedingungen
13.1	 Diese Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen können unter info@

gilgendoorsystems.at bestellt werden.
13.2	 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für beide Vertragsteile für 

sämtliche Rechte und Pflichten aus den oder über die mit uns abgeschlos-
senen Verträge einschließlich sämtlicher damit im Zusammenhang stehen-
der gesetzlicher Ansprüche oder Rechte ist AUT-2320 Schwechat; dies gilt 
auch für von uns hereingenommene Wechsel oder uns gegebene Schecks. 
Wir sind auch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichts-
stand zu verklagen.

13.3	 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt ausschließ-
lich österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und jeglicher 
Verweisungsnormen.

13.4	 Die Daten des Bestellers werden im Rahmen der Zweckbestimmung des 
Vertragsverhältnisses durch uns gespeichert.

13.5	 Sollten einzelne dieser Bedingungen oder der sonstigen Vertragsbestim-
mungen unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksamen Bestimmungen sol-
len so umgedeutet werden, dass der mit ihnen beabsichtigte rechtliche und 
wirtschaftliche Zweck so weit wie möglich erreicht wird. Entsprechendes 
gilt, wenn bei Durchführung des Vertrages eine ergänzungsbedürftige Ver-
tragslücke offenbar wird. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirk-
samen Bestimmungen unverzüglich durch rechtswirksame Vereinbarungen 
zu ersetzen oder die Vertragslücke zu schließen.

13.6	 Wir behalten uns das Recht vor, diese AGB jederzeit zu ändern. Solche 
Änderungen werden dem Kunden – so er eine gültige E-Mail Adresse 
bekannt gegeben hat - mit dem Wirksamkeitsdatum per E-Mail mitgeteilt. 
Die mitgeteilten Änderungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht 
schriftlich oder per E-Mail innerhalb von vier Wochen ab Mitteilung der 
neuen Bedingungen Widerspruch erhebt. Auf die Wirkung eines Schwei-
gens zu einer Änderungsmitteilung werden wir den Kunden in der E-Mail 
ausdrücklich hinweisen.
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9.3	 Die in Abs. 1 genannten Forderungen des Bestellers verjähren grundsätzlich 
in 6 Monaten, ab Kenntnis des Schadens und Schädigers. 

9.4	 Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben unberührt.

10	 Eigentumsvorbehalt
10.1	 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller 

damit verbundenen Kosten und Spesen in unserem Eigentum.
10.2	 Die Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren 

durch den Besteller im Rahmen seines ordentlichen Geschäftsbetriebes ist 
bis auf Widerruf gestattet. In einem solchen Falle steht uns das Miteigen-
tum an der neuen Sache zu, und zwar im Verhältnis des Rechnungswertes 
der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. 
Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt 
der Besteller uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem 
neuen Bestand oder der Sache im entsprechenden Umfang und verwahrt 
diese unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte 
gelten als Vorbehaltsware im Sinne des Abschnitts 10.1. Wir nehmen die 
Übertragung an.

10.3	 Der Besteller darf bis auf Widerruf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr zu seinen Geschäftsbedingungen veräußern, wenn diese 
einen diesen Bestimmungen entsprechenden umfassenden Eigentumsvor-
behalt beinhalten, vorausgesetzt, dass die Forderungen aus der Weiterver-
äußerung gem. den Ziffern 10.4. bis 10.6. auf uns übergehen. Eine Ver-
pfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ist dem Besteller 
nicht gestattet.

10.4	 Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehalts-
ware werden bereits jetzt an uns abgetreten und sind wir jederzeit befugt, 
den Käufer von dieser Abtretung zu verständigen. Sie dienen in demselben 
Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wir nehmen die Abtretung 
hiermit an.

10.5	 Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen, nicht von 
uns verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus 
der Weiterveräußerung nur in Höhe unseres Rechnungswertes der jeweils 
veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir 
Miteigentumsanteile gemäß Abschnitt 10.2. haben, gilt die Abtretung der 
Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile als erfolgt.

10.6	 Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zur Erfüllung eines Werk- oder 
Werklieferungsvertrages verwendet, so gelten für die Forderungen aus die-
sem Vertrage die Ziffern 10.3. bis 10.5. entsprechend.

10.7	 Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus der Veräußerung gem. den Zif-
fern 10.3. bis 10.6. bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf einzuzie-
hen. Zur anderweitigen Abtretung der Forderungen ist der Besteller nicht 
befugt.

10.8	 Wir sind zum Widerruf der vorstehenden Verfügungs-, Verarbeitungs- und 
Ein-zugsermächtigungen ohne weiteres bei einem uns bekannt werdenden 
Verstoß gegen die Bestimmungen der Abschnitt 10.3. sowie unter den 
Voraussetzungen der Abschnitt 6.5. berechtigt. Im Falle eines solchen 
Widerrufs ist der Besteller ohne weiteres verpflichtet, seine Abnehmer sofort 
von der Abtretung an uns zu unterrichten, sofern wir das nicht selbst tun - 
und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu 
geben. Mit dem Zugang des Widerrufs erlischt das Recht des Bestellers zum 
Besitz der Vorbehaltsware.

10.9	 Unser Eigentumsvorbehalt ist in der Weise bedingt, dass mit der vollen 
Bezahlung aller mit der jeweiligen Lieferung verbundenen Forderungen 
gegen den Besteller das Eigentum an der Vorbehaltsware ohne weiteres auf 
den Besteller übergeht und ihm die abgetretenen Forderungen uneinge-
schränkt zustehen. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die 
gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20%, sind wir auf Verlan-
gen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl 
verpflichtet. Für die Bewertung der Sicherheiten ist deren realisierbarer Wert 
als Sicherungswert maßgebend.

10.10	Von einer Pfändung oder jeder anderen Gefährdung oder Beeinträchtigung 
unserer Eigentums- und Forderungsrechte durch Dritte hat der Besteller uns 
unverzüglich unter Übergabe der Pfändungsprotokolle oder sonstiger Unter-
lagen zu benachrichtigen und seinerseits alles zu tun, um unsere Rechte zu 
wahren.

10.11	Wir sind jederzeit berechtigt, das Lager und die Geschäftsräume des Bestel-
lers zu betreten, um die Vorbehaltsware zu besichtigen, im Falle des Wider-
rufs der Ermächtigungen nach Abschnitt 10.8. auch wegzuschaffen, auszu-
sondern oder zu kennzeichnen. Auf Verlangen hat uns der Besteller alle 
zweckdienlichen Auskünfte über die Vorbehaltsware zu erteilen und erfor-
derliche Belege herauszugeben.

10.12	Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine Kosten zu 
unseren Gunsten umfassend zu versichern und uns die Versicherung auf 


